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1. Vorbemerkung  

 

Der Freistaat Bayern organisiert Gemeinschaftsbeteiligungen auf internationalen und nationalen 

Messen und Ausstellungen für kleinere und mittlere Unternehmen der bayerischen Agrar- und 

Ernährungswirtschaft, um diesen den Eintritt in den Markt zu erleichtern. Diese Allgemeinen Teil-

nahmebedingungen regeln die Teilnahme an Gemeinschaftsbeteiligungen des Freistaats Bayern. 

 

2. Veranstalter  

 

Veranstalter ist die Agentur für Lebensmittel – Produkte aus Bayern (alp Bayern) im Bayerischen 

Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF), Ludwigstraße 2, 

80539 München (Telefon 089/2182-2310, E-Mail: info@alp.bayern.de). 

 

3. Durchführung, Geltung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen  

 

Für die technisch-organisatorische Durchführung beauftragt die alp Bayern Durchführungsgesell-

schaften. Die Durchführungsgesellschaften sind befugt, die Rechnungsstellung mit den Ausstel-

lern abzuwickeln.  

 

4. Anmeldeberechtigung 

 

Anmeldeberechtigt sind  

- Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft mit Produktionsstätte in Bayern. Maßgeblich 

ist der Eintrag in einem bayerischen Handelsregister oder Handwerksregister. Reine Vertriebs-

Unternehmen sind nicht anmeldeberechtigt. Es dürfen nur Erzeugnisse der Land- und Ernäh-

rungswirtschaft, die in Bayern produziert oder veredelt werden, beworben werden.  

- Dachverbände der Agrar- und Ernährungswirtschaft mit Sitz in Bayern 

- Dachverbände und Anbieter von „Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern“ 

- Bayerische Kommunen 

Eine Untervermietung oder Gebrauchsüberlassung der Ausstellungsfläche an Dritte durch den 

Aussteller ist nicht gestattet.  

 

5. Anmeldung 

 

Die alp Bayern veröffentlicht auf ihrer Website www.alp.bayern.de das Messebeteiligungsangebot 

und informiert alle Unternehmen, die Interesse an einer Beteiligung bekundet haben, über die 

Teilnahmekonditionen und Anmeldefristen. Die Anmeldung zur verbindlichen Teilnahme erfolgt 

ausschließlich durch Online-Anmeldung. Mit der Anmeldung werden die Allgemeinen Teilnahme-

bedingungen anerkannt. Der Eingang der Anmeldung wird per E-Mail bestätigt. Die Bestätigung 

begründet noch keinen Anspruch auf Zulassung.  

 

6. Zustandekommen einer Gemeinschaftsbeteiligung  

 

Die alp Bayern organisiert eine bayerische Gemeinschaftsbeteiligung, wenn sich mindestens sie-

ben bayerische Unternehmen für eine Teilnahme verbindlich angemeldet haben. In besonderen 

Fällen kann die Mindestteilnehmerzahl ggf. niedriger angesetzt werden. Sollte aufgrund zu gerin-

ger Anmeldungen eine Gemeinschaftsbeteiligung nicht zustande kommen, benachrichtigt die 

alp Bayern die angemeldeten Unternehmen.  
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Da sich der Freistaat Bayern an den Kosten für die Durchführung der Messen und Ausstellungen 

beteiligt, steht deren Durchführung unter dem Vorbehalt, dass ausreichend Haushaltsmittel be-

reitgestellt werden.  

 

7. Zulassung und Standvergabe 

 

Das Unternehmen wird zugelassen, wenn die Anmeldung fristgerecht erfolgt ist, das Unterneh-

men die unter Punkt 4. genannten Voraussetzungen erfüllt und sein Ausstellungsgut der Konzep-

tion der bayerischen Gemeinschaftsbeteiligung entspricht. Die Messeteilnahme wird von der 

alp Bayern bzw. der Durchführungsgesellschaft bestätigt (Zulassung). Mit dem Zugang der Zulas-

sung kommt der Vertrag zwischen dem Unternehmen und der alp Bayern bzw. der Durchfüh-

rungsgesellschaft zustande. Weicht der Inhalt der Zulassung vom Inhalt der Anmeldung ab, so 

kommt der Vertrag nach Maßgabe der Zulassung zustande, wenn das Unternehmen dem nicht 

innerhalb einer Woche schriftlich widerspricht. 

 

Für den Fall, dass die zur Verfügung stehende Fläche beschränkt ist, behält sich die alp Bayern 

bzw. die Durchführungsgesellschaft vor, in Abhängigkeit von der Zahl der Anmeldungen und de-

ren Flächenbedarf die Zahl der Aussteller nach pflichtgemäßen Ermessen zu begrenzen und an-

gemeldete Unternehmen von der Teilnahme auszuschließen und/oder die Standfläche je Ausstel-

ler zu reduzieren. Dabei wird die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen bei der Auswahl ange-

messen berücksichtigt.  

 

Unabhängig davon können Unternehmen von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn hier-

für hinreichende Gründe vorliegen, insbesondere wenn dies der Veranstaltungszweck erfordert, 

wie z. B. die Branchenzusammensetzung der Unternehmen, oder wenn das Unternehmen mit der 

Bezahlung der Leistungen bei früheren Bayerischen Messebeteiligungen in Verzug geraten ist. 

 

Sonderwünsche wie Eckstände oder Stände mit größerer Fläche als die angegebene Standard-

fläche werden nach Möglichkeit berücksichtigt, ein Anspruch auf Erfüllung besteht jedoch nicht. 

Bei regelmäßig stattfindenden Messebeteiligungen werden die Standplatzierungen der Beteiligten 

aus Gerechtigkeitsgründen durchgewechselt. Aus nachträglich notwendigen Änderungen der 

Standgröße oder -konzeption oder einer Verlegung des Standes oder der Ein- und Ausgänge 

können keine Ansprüche geltend gemacht werden, sofern: 

• dies bei nicht vollständiger Vermietung der Ausstellungsfläche zur Wahrung des Gesamtbildes 

erforderlich ist oder 

• sonstige unausweichliche, nicht vom Veranstalter zu beeinflussende Gründe, insbesondere 

rechtliche oder gesetzliche Regelungen, dies notwendig machen. 

Sofern es die Gegebenheiten erfordern, müssen die Aussteller die Zuteilung von Eckständen  

oder Mehrflächen bis zu einem Mehrbetrag von € 500 zzgl. MwSt. akzeptieren. Im Falle der 

Flächenreduzierung erfolgt eine entsprechende Anpassung der Beteiligungskosten.  

 

8. Unteraussteller 

 

Standflächen werden grundsätzlich nur als Ganzes und an einen Aussteller überlassen. Die Nut-

zung der Standflächen durch mehrere Unternehmen ist nur zulässig, wenn alle dort vertretenen 

Unternehmen beim Veranstalter gemeldet und von diesem zugelassen sind. Die Zulassung rich-

tet sich ebenfalls nach den Allgemeinen Teilnahmebedingungen. 

 

9. Beteiligungskosten und Zahlungsbedingungen 

 

Die von der alp Bayern beauftragte Durchführungsgesellschaft stellt den Ausstellern vor Messe-

beginn die festgesetzten Beteiligungskosten in Rechnung. Nur nach erfolgter Bezahlung ist eine 

Messeteilnahme möglich. Die Beteiligungskosten enthalten die Standfläche, den Standbau sowie 



eine Stand-Grundausstattung. Kosten für Zusatzausstattung, weitere Anmelde-, Mitausstellerge-

bühren und Katalogeinträge müssen von den Unternehmen selbst übernommen werden, sofern 

nicht in den Anmeldeunterlagen anders mitgeteilt. Die Standflächen der Aussteller enthalten 

keine Lagerflächen. Diese müssen bei Bedarf in die eigene Standfläche eingeplant werden. 

 

10. Widerruf, Rücktritt und Nichtteilnahme 

 

Bis zum Ablauf der Anmeldefrist ist die Anmeldung durch den Aussteller jederzeit widerrufbar. 

Ein Rücktritt des Ausstellers oder eine Reduzierung der Standfläche ist nach Zulassung grund-

sätzlich nicht mehr möglich. 

 

Die alp Bayern bzw. die Durchführungsgesellschaft ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 

wenn 

 

• die Mindestausstellerzahl nicht erreicht wird, 

• über das Vermögen des Ausstellers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird; hiervon hat der Aus-

steller das Staatsministerium bzw. die Durchführungsgesellschaft unverzüglich zu unterrich-

ten, 

• die Zulassung aufgrund falscher Angaben erteilt wurde, 

• die Zulassungsvoraussetzungen später entfallen oder  

• der Zahlungstermin trotz Mahnung und Nachfristsetzung nicht eingehalten wurde.  

 

Für den Fall, dass der Aussteller darauf verzichtet, die ihm zugeteilte Standfläche zu belegen, hat 

der Aussteller die gesamten Beteiligungskosten zu tragen, sofern die Standfläche nicht anderwei-

tig vermietet werden kann. Kann die Fläche nur teilweise anderweitig vermietet werden, so sind 

die anteiligen tatsächlichen Kosten für die Restfläche zu übernehmen. Gleiches gilt für den Fall, 

dass der Aussteller die Gründe für den Rücktritt durch die alp Bayern bzw. die Durchführungsge-

sellschaft zu vertreten hat. 

 

Der Rücktritt bedarf der Schriftform.  

 

11. Standausrüstung, Gestaltung, Betriebspflicht, baulicher Zustand 

 

Ausstattung und Einzelgestaltung der Stände, soweit sie die in den Anmeldeunterlagen genann-

ten Leistungen des Veranstalters der Beteiligung überschreiten, sind Angelegenheit eines jeden 

Ausstellers. Bei der Standgestaltung durch den Aussteller darf die Standgröße nicht überschritten 

und die Rahmengestaltung nicht verdeckt werden. Für die Art der Gestaltung sind jedoch die am 

Veranstaltungsort geltenden Bauvorschriften und die Baurichtlinien der Durchführungsgesell-

schaft maßgebend.  

 

Der Aussteller ist verpflichtet, seine Gestaltungsmaßnahmen vorher mit der Durchführungsgesell-

schaft abzustimmen. Eine Standgestaltung, die den am Veranstaltungsort geltenden Bauvor-

schriften oder den Baurichtlinien der Durchführungsgesellschaft nicht entspricht, kann vom Ver-

anstalter oder der Durchführungsgesellschaft auf Kosten des Ausstellers entfernt oder geändert 

werden. 

 

Der Aussteller muss durch einen Unternehmensvertreter persönlich während der gesamten Mes-

sedauer einschließlich des letzten Messetages am Messestand vertreten sein.  

 

Der Messestand sowie sämtliche Materialien und Einrichtungen stehen den Ausstellern für die 

Dauer der Veranstaltung mietweise zur Verfügung und dürfen nicht beschädigt werden. Durch 

den Aussteller zu vertretende Beschädigungen der Bauteile werden auf Kosten des Ausstellers 

repariert oder neu beschafft. 

 



12. Ausstellungsgüter 

 

Auf den Gemeinschaftsbeteiligungen der alp Bayern dürfen nur Agrarprodukte und Lebensmittel 

ausgestellt werden, die in Bayern hergestellt oder veredelt wurden. Soweit Produkte in anderen 

deutschen Bundesländern oder im Ausland hergestellt wurden, dürfen diese nur ausgestellt wer-

den, wenn die Herstellung durch eine Niederlassung oder Vertretung eines bayerischen Unter-

nehmens oder in Lizenz eines bayerischen Unternehmens erfolgt ist. Jedoch können hiernach 

unzulässige Produkte desselben Unternehmens, die als Ergänzung zu den zeitgleich ausgestell-

ten Produkten aus bayerischer Herstellung notwendig sind, nach Zustimmung des Veranstalters 

im Einzelfall zugelassen werden. Die Zulassung kann dann erfolgen, wenn dieses Ergänzungs-

produkt im Verhältnis zum Hauptprodukt nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Die Entschei-

dung steht dabei im Ermessen der Durchführungsgesellschaft.  

 

Werden nicht zugelassene Waren ausgestellt, kann der Veranstalter oder die Durchführungsge-

sellschaft die unverzügliche Entfernung dieser Waren auf Kosten des Ausstellers verlangen.  

 

13. Transport, Aufstellung und Demontage der Ausstellungsgüter und Standausstattungen 

 

Der Transport der Ausstellungsgüter bis zum Ausstellungsstand und zurück, die Lagerung des 

Leergutes, der Einsatz von Personal zum Ein - und Auspacken, Aufstellen der Ausstellungsgüter 

und deren Demontage, die Wiederverpackung und sonstige damit zusammenhängende Tätigkei-

ten sind ausschließlich Angelegenheit des Ausstellers. Jegliche Verantwortung des Veranstalters 

oder der Durchführungsgesellschaft hierfür ist ausgeschlossen. 

 

14. Versicherung und Haftpflicht der Aussteller, Beschränkung der Haftung gegenüber den 

Ausstellern 

 

Die Versicherung der Ausstellungsgüter und der Zusatzeinrichtungen gegen alle Risiken während 

des Transports und während der Ausstellung, insbesondere gegen Beschädigung, Diebstahl, etc. 

ist Angelegenheit des Ausstellers.  

 

Der Aussteller haftet für alle Schäden, die durch seine Ausstellungsbeteiligung Dritten gegenüber 

verursacht werden, einschließlich der Schäden, die an Gebäuden auf dem Ausstellungsgelände 

und dessen Einrichtungen entstehen und verpflichtet sich, den Veranstalter bzw. die Durchfüh-

rungsgesellschaft von hieraus entstehenden Ansprüchen Dritter freizustellen. 

 

Der Veranstalter und die Durchführungsgesellschaft haften gegenüber dem Aussteller nach den 

gesetzlichen Bestimmungen nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen 

sowie für Schäden wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.  

 

15. Vorbehalt 

 

Der Veranstalter ist berechtigt, die Bayerische Messebeteiligung zu verschieben, zu verkürzen, 

zu verlängern oder abzusagen sowie vorübergehend oder endgültig und in einzelnen Teilen oder 

insgesamt zu schließen, wenn unvorhergesehene Ereignisse, die der Veranstalter nicht zu vertre-

ten hat, d. h. insbesondere höhere Gewalt, Epidemien, Naturkatastrophen, Krieg, Streik, Ausfall 

oder Behinderung von Verkehrs- und/oder Nachrichtenverbindungen, eine solche Maßnahme er-

fordern.  

 

16. Datenschutzhinweis 

 

Der Veranstalter der bayerischen Messebeteiligungen (das Bayerische Staatsministerium für Er-

nährung, Landwirtschaft und Forsten, vertreten durch alp Bayern) und die Durchführungsgesell-

schaft verarbeiten personenbezogene Daten der Aussteller unter Beachtung der einschlägigen 



Datenschutzvorschriften zur Erfüllung des Vertragszweckes bzw. zur Durchführung der Veran-

staltung. Zum Zweck der Information werden Daten an Kunden und Interessenten weitergeleitet.  

Gemäß dem Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung werden nur solche Daten 

verarbeitet die zwingend zu den genannten Zwecken benötigt werden. 

Datennutzung zu werblichen Zwecken: Der Veranstalter der bayerischen Messebeteiligungen 

und die Durchführungsgesellschaft sind daran interessiert, die Kundenbeziehung mit ihren Aus-

stellern zu pflegen und ihnen Informationen und Angebote über ähnliche Veranstaltungen zukom-

men zu lassen. Daher werden die mit der Anmeldung eingereichten Daten verarbeitet, um ent-

sprechende veranstaltungsbezogene Angebote per Brief und E-Mail zu versenden oder telefo-

nisch zu informieren. Der Verwendung von Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann jederzeit 

gegenüber dem Veranstalter und der Durchführungsgesellschaft widersprochen werden. 

 

Der Aussteller wird darauf hingewiesen, dass während der Veranstaltung Foto- und/oder  

Film-/Videoaufnahmen gemacht werden, auf denen der Aussteller abgebildet sein kann. Die auf 

der Anmeldung genannten Veranstalter, Institutionen und die Durchführungsgesellschaft können 

diese Aufnahmen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit verwenden. Der Verwendung kann jeder-

zeit gegenüber dem Veranstalter und der Durchführungsgesellschaft widersprochen werden. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf https://www.alp-bayern.de/datenschutz/ abruf-

bar.  

 

17. Schlussbestimmungen 

 

Gerichtsstand ist der Sitz der alp Bayern bzw. der Durchführungsgesellschaft. Erfüllungsort für 

Zahlungsverpflichtungen ist der Sitz der Durchführungsgesellschaft. 

 

 

 

alp Bayern, Mai 2023 
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